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p. Lehmann, Skandinaviens Anteil an der lateinischen Lite­
ratur und Wissenschaft des Mttelalters. 1. Stück. SB. d. INünch. llk., 
phil.-hist. llbt. 1936 h. 2 weist mit Recht darauf hin, daß die Ge­
schichte der literarischen christlich lateinischen Bildung Skandinaviens 
im INd. bei uns stark vernachlässigt worden ist, und gibt dnregungen, 
diese Lücke auszufüllen, wobei vor allem die Beziehungen dieser 
Länder zu anderen, insbesondere zu Frankreich und Deutschland, 
aus den Quellen herausgearbeitet werden.

Dom Deutschen Rechtswörterbuch (Wörterbuch der älteren deut­
schen Rechtssprache) konnte der 2. Bd. („Bergkaue“ bis „entschulden“), 
bearb. von Eberhard §rhr. von liüntzberg, abgeschlossen werden 
(vgl. NR. 50, 1935, 705 Nr. 184). vom 3. Bd. liegen 5 hefte („ent­
schuldigen“ bis „Kreimärkter“) vor.

von Eberhard §rhr. vonRüntzberg, dem Leiter der Arbeiten am 
Deutschen Rechtswörterbuch, ist eine Abhandlung über „Flurnamen 
und Rechtsgeschichte“ (Weimar 1936,- 36 5.) erschienen.

Durch den 2. Teil von Rudolf his, Das 51rafrecht des deutschen 
Mttelalters (Weimar 1935; 362 5.) ist eine fühlbare Lücke in der deut­
schenRechtsgeschichte geschlossen. DerBand enthält „Die einzelnenver­
brechen“, außerdem Nachträge zum Quellenverzeichnis und Schrift­
tum. Die Menge des zusammengetragenen Materials beeinträchtigt 
keineswegs die Übersicht,- vielmehr ermöglicht die straffe Gliederung 
der einzelnen Abschnitte trotz Berücksichtigung verschiedenster Tat­
bestandseinzelheiten und örtlicher Besonderheiten in Strafart und 
-maß rasches Zurechtfinden.

Der allmähliche verfall der königlichen Macht in Deutschland 
zeigt sich überraschend deutlich in der Geschichte und dem mannig­
fachen Inhalt der Zormel „Twing und Bann“, herman Ivietzner 
versteht es, gerade diesen Gesichtspunkt zum Gerüst seiner „Studie 
über Herkunft, Wesen und Wandlung der Zwing- und Vannrechte“ 
(Baden bei Wien 1935,- 124 5.) zu machen. Er sucht also die An­
fänge aller Bannrechte im öffentlichen Recht, beim Rönig (Heer-, 
Gerichts-, Zriedens- usw. Bann), und verfolgt Schritt für Schritt die 
Bedeutung des Wortes Bann von der königlichen Gewalt bis zum 
konkreten „Gebiet“. Der Schwund des ausschließlichen königlichen 
Bannes durch den Übergang auf Territorial- und Grundherren steht 
mit mancherlei Verleihungen, teils unmittelbar, in Beziehung, wird 
aber zum größten Teil auf widerrechtliche Anmaßung zurückgeführt 
werden müssen. D. v. G.

Unter dem Titel „Mittelalterliches Geistesleben 2“ (München 
1936; XII, 649 Z.) hat Martin Grabmann wieder eine Reihe von 
Studien zur mittelalterlichen Philosophie- und Geistesgeschichte er­
scheinen lassen. Im Unterschied zum 1. Band (vgl. NK. 47, 1928, 


